
 
 Sitzungsvorlage 

 

TOP 4 Verlängerung der bestehenden Jagdpachtverträge für die 

Jagdbögen Allensbach, Kaltbrunn und Hegne 
 

Vorberatung:  - 

Verantwortliches Amt: Hauptamt 

Sachgebiet: Jagd 

Haushaltsstelle: 55.50.0200 

Zeitrahmen: 01.04.2022-31.03.2031 
  

Letzter Gemeinderatsbeschluss zu diesem Tagesordnungspunkt (12.06.2013): 
Vergabe der Jagdbögen 2014-2022 
 

Externe Sitzungsteilnehmer / Referenten: 
- 
 

Beteiligte Institutionen / Einrichtungen / Körperschaften: 
Kreisforstamt, Untere Jagdbehörde, BLHV 

 
Beschreibung der Haushaltssituation: 
 

Beschlussinformationen 

☒Offener Beschluss  ☐Geheime Wahl  ☐Kenntnisnahme 

☒Bericht Mitteilungsblatt  ☐Amtl. Bekanntm.  ☐Benchmark 

☒Befangenheit: GR Pius Wehrle       

Anlagen: 1 – Mustervertrag; 2, 3, 4 – Planunterlagen  

 

Gemeinderat – Öffentliche Sitzung am 27. Juli 2021 

Beschlussvorschlag 

1. Der gemeinschaftliche Jagdbezirk Allensbach mit 533 ha und der Eigenjagdbezirk Tafel-

holz-Stockteil mit 96 ha werden ab dem 01.04.2022 für 9 Jahre an Herrn Pius Wehrle 

aus Allensbach verpachtet. Die Jagdpacht beträgt 6 € / ha zzgl. MwSt. Hinsichtlich der 

Einschränkungen durch den Neubau der B33 und der befriedeten Jagdbezirke wird die 

Verwaltung beauftragt, den Abschuss von Wildtieren in den entsprechenden Bereichen 

aus dem Jagdbogen herauszunehmen und die Pacht entsprechend anzupassen. 

2. Der Jagdbogen Hegne wird mit einer Fläche von 317 ha ab dem 01.04.2022 für 9 Jahre 

an Herrn Dr. Heinrich Preiß aus Konstanz zum Pachtpreis von jährlich 3.000 zzgl. MwSt. 

verpachtet. 

3. Der Jagdbogen Kaltbrunn wird mit einer Fläche von 253 ha ab dem 01.04.2022 für 9 

Jahre an Herrn Gerhard Worm aus Allensbach zum Pachtpreis von jährlich 1.960,75 € 
zzgl. MwSt. verpachtet. 
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Ausgangslage 
 

Die Gemeinde Allensbach hat zum 1. April 2022 die auslaufenden Jagdpachten neu zu 

vergeben. Nach der Jagdgenossenschaftssatzung ist der gemeinschaftliche Jagdbezirk 

in drei Jagdbögen eingeteilt. Es handelt sich dabei um die Jagdbögen Allensbach, Hegne 

und Kaltbrunn (siehe Anlagen 2 bis 4) 

 

Wie im Gemeinderat abgestimmt, wurden die bisherigen Pächter hinsichtlich ihres In-

teresses an einer Weiterverpachtung kontaktiert. Alle drei Pächter haben großes Inte-

resse an der Fortführung der bisherigen Pachtverträge signalisiert und beantragt. 

 

Die Verpachtung von Jagdbögen erfolgt nach den Vorschriften des Jagd- und Wildtier-

managementgesetzes (JWMG) sowie auf Grundlage der Jagdgenossenschaftssatzung 

der Gemeinde.  

 

Voraussetzungen 
 

Die Verpachtung von Jagdbögen ist insbesondere in den §§ 17ff des JWMG geregelt. 

Nähere Regelungen trifft § 12 der Jagdgenossenschaftssatzung der Gemeinde Allens-

bach. 

 

Die Verpachtung erfolgt danach für neun Jahre durch freihändige Vergabe. Die weite-

ren Voraussetzungen nach dem JWMG, wie beispielsweise das Vorliegen eines Jagd-

scheines seit mindestens 3 Jahren oder die Mindest- und Höchstflächen, wurden von 

der Verwaltung vorab geprüft und liegen vor. 

 

Es wird daher vorgeschlagen, die bisherigen Pachtverträge für 9 Jahre, also bis zum 

31.03.2031, zu verlängern. Grundlage ist der Pachtvertrag gem. Anlage 1. Es handelt 

sich dabei um ein Muster des Gemeindetags Baden-Württemberg auf Basis der aktuel-

len Rechtslage. 

 

Danach ergibt sich folgende Übersicht: 

 

Jagdbogen Allensbach Hegne Kaltbrunn 

Übersichtskarte Anlage 2 Anlage 3 Anlage 4 

Pächter Pius Wehrle 

aus Allensbach 

Dr. Heinrich Preiß 

aus Konstanz 

Gerhard Worm  

aus Allensbach 

Zeitraum 01.04.22–31.03.31 

Fläche 533 ha*  

+ 96 ha Eigenjagd 

317 ha  253 ha 

Pachtpreis / Jahr 3.198 €* + 576 € 3.000 € 1960,75 € 

*siehe hierzu Anmerkungen ab Seite 3 unter „Besonderheit Jagdbogen Allensbach“ 

 

Der Pachtpreis basiert auf dem bisherigen Vertrag. Eine Anpassung der Pachthöhe ist 

im dreijährigen Rhythmus auf Basis des Verbraucherpreisindexes möglich, siehe dazu 

§ 6 des Vertrags in Anlage 1. 
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Verfahren 
 

Das ausführende Organ der Jagdgenossenschaft ist der sog. „Gemeindevorstand“. Es 
handelt sich dabei um den Gemeinderat. Der Gemeinderat vertritt nach § 10 der Jagd-

genossenschaftssatzung die Jagdgenossenschaft u.a. bei der Verpachtung der Jagdflä-

chen. Neben der Zustimmung des Gemeinderats bedarf die Verpachtung der Beteili-

gung weiterer Institutionen. Im Vorfeld wurden die Ortschaften Hegne und Kaltbrunn 

beteiligt. Außerdem der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband, die Untere Jagd-

behörde und das Kreisforstamt. 

 

Verpachtung 
 

Nach dem durchgeführten Verfahren und Einschätzung der Verwaltung sind die Jagd-

bögen gut bewirtschaftet und können an die bewährten Pächter weiterverpachtet wer-

den.  

 

Für den Jagdbogen Hegne ergab sich im Verfahren die Anmerkung, dass die Zielverein-

barung für den Abschuss und der Pflanzenschutz zu verbessern sind.  

 

Wenn bis zur Sitzung noch weitere Eingaben von den beteiligten Institutionen einge-

hen, kann über diese berichtet werden. 

 

Vor der Verpachtung werden mit den Pächtern sog. Verpachtungsgespräche geführt. 

Auch während der laufenden Pachtzeit ist gesetzlich eine laufende Abstimmung zwi-

schen Verpächter und Pächter vorgeschrieben. Diese erfolgt jährlich. Dabei werden 

u.a. die Abschuss-Zielvereinbarungen, die Schutz- und Pflegemaßnahmen oder die 

Wildschäden thematisiert. Die Ergebnisse der jährlichen Abstimmung sind dem Kreis-

forstamt vorzulegen, welches seinerseits wiederum Vorgaben zur Jagd an die Pächter 

übermittelt. Diese Vorgaben sind von den Pächtern dann entsprechend umzusetzen, 

was im Folgejahr erneut kontrolliert wird. In diesem Rahmen kann auf die Stellungnah-

men im Vorfeld der Verpachtung eingegangen werden. 

 

Zusätzlich wurde im Pachtvertrag, § 9 Ziff. 3, festgelegt, dass die sog. Streckenlisten 

(Abschussübersicht) halbjährlich vorzulegen ist, wenn erhöhte Wildschäden auf die 

Nichteinhaltung der Vereinbarung hindeuten. 

 

Besonderheit Jagdbogen Allensbach 
 

In dem derzeit mit Herrn Pius Wehrle bestehenden Pachtvertrag für den Jagdbogen 

Allensbach gibt es eine besondere Regelung über den Neubau der Bundesstraße B33. 

 

Bereits bei der letzten Verpachtung im Jahr 2013 war klar, dass es durch den Neubau 

der B33 zu erheblichen Einschränkungen im Jagdbogen Allensbach kommen wird. 

 

Diese Einschränkungen sind mit dem laufenden Baufortschritt nun aktuell schon vor-

handen. Nicht nur durch die Inanspruchnahme der Flächen, den Bau der Tunnel oder 
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den Lärm sind schwere Beeinträchtigungen gegeben, sondern auch durch die neu ge-

bauten/noch zu bauenden Wildschutzzäune oberhalb der Bundesstraße. Die gesamte 

Fläche südlich der B33, die ca. 50% des Jagbogens ausmacht, ist durch die Veränderun-

gen nicht mehr für den Abschuss von Wildtieren geeignet. Zwar ist eine Bejagung wei-

terhin erforderlich (z.B. überfahrende Tiere, Wildschäden etc.), eine aktive Jagd kommt 

in großen Teilen des Jagdbogens aber nicht mehr in Betracht. 

 

Klar ist, dass der südliche Bereich des Jagdbogens auch schon vorher ein sehr schwer 

bejagbarer Bereich war. Durch die genannten Einschränkungen sind jedoch nochmals 

erhebliche „Verschlechterungen“ aus jagdlicher Sicht eingetreten. 
 

Weitere Einschränkungen stellen der im Jahr 2018/19 neu hinzugekommene Waldkin-

dergarten sowie die im landwirtschaftlich genutzten Feld westlich des Gewerbegebiets 

neu gebaute Flüchtlingsunterkunft dar. Bei diesen Bereichen handelt es sich faktisch 

um sog. befriedete Bezirke, ebenso wie bisher beispielsweise schon der Grillplatz Ei-

chelrain.  

 

Vorschlag ist daher, dass diese Flächen für die künftige Verpachtung für den Abschuss 

von Wildtieren aus dem Jagdbogen herausgenommen werden.  

 

Letztlich kann dies erst detailliert im Pachtvertrag aufgenommen werden, wenn die 

Neubauleitung die Ausführungspläne für die Errichtung der Wildschutzzäune bei der 

Gemeinde einreicht. Parallel erarbeitet das Vermessungsamt des Landratsamtes der-

zeit eine Digitalisierung der Jagdkarten. In diesem Zusammenhang kann dann der Jagd-

bogen Allensbach korrekt ermittelt und mit neuer Flächenstruktur im Vertrag darge-

stellt werden.  

 

Auch der Pachtpreis ist dann entsprechend anzupassen. Bei einer Gesamtpacht von 

jährlich ca. 3.000 € wird aber davon ausgegangen, dass dieses Thema für die jetzt an-

stehende Entscheidung über die Weiterverpachtung nicht ausschlaggebend ist und im 

Nachgang von der Verwaltung mit dem Pächter einvernehmlich gelöst und im Vertrag 

festgehalten werden kann. Darüber wird dem Gemeinderat und den Mitgliedern der 

Jagdgenossenschaft (=Grundstückseigentümer im Jagdbogen) dann wieder berichtet. 

 

Weitere Vorgehensweise 
 

Wenn der Gemeinderat die Jagdverpachtung -so wie dargestellt- beschließt, können 

die Jagdpachtverträge ausgefertigt werden. Die Vereinbarungen bedürfen der Zustim-

mung der Unteren Jagdbehörde. Erst mit der Bestätigung durch die Untere Jagdbe-

hörde werden die Verträge wirksam. 



Anlage 1 
 

 
Muster – Jagdpachtvertrag (Gemeindetag BW in der Fassung vom 3.3.2021) 
 
über  
 
den gemeinschaftlichen Jagdbezirk .......................................... 
und den Eigenjagdbezirk............................................................ 
 
Zwischen der Jagdgenossenschaft Allensbach 
vertreten durch den Gemeinderat Allensbach und dieser durch Bürgermeister Stefan 
Friedrich (Verpächter) 
 
und 
 
...................................................................... 
(Pächter) 
 
wird folgender Jagdpachtvertrag geschlossen: 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
1. Um die Lesbarkeit des Jagdpachtvertrags zu vereinfachen, wird auf die zusätzliche 
Verwendung der weiblichen Form verzichtet. Die ausschließliche Verwendung der 
männlichen Form soll deshalb explizit als geschlechtsunabhängig verstanden werden. 
 
2. Der Verpächter verpachtet dem Pächter die gesamte Jagdnutzung auf den Grundstücken, 
soweit diese zu dem (den) vorstehend bezeichneten 
Jagdbezirk(en)/und/Jagdbogen/Jagdbögen gehören und soweit sie nicht nach § 2 dieses 
Vertrags von der Verpachtung ausgeschlossen sind. Eine Gewähr für die Größe und die 
Ergiebigkeit der Jagd wird nicht geleistet. 
 
3. Flächen, die nicht zum Jagdbezirk/Jagdbogen gehören, aber versehentlich mitverpachtet 
sind, gelten als nicht mitverpachtet. Flächen, die versehentlich bei der Verpachtung 
ausgeschlossen wurden, kommen zu dem Jagdbezirk/Jagdbogen hinzu. Die Jagdpacht 
ermäßigt beziehungsweise erhöht sich dementsprechend. 
 
4. Entfällt für die verpachtete Fläche die rechtliche Voraussetzung für einen selbständigen 
Jagdbezirk/Jagdbogen, so erlischt dieser Vertrag. 
 

 
§ 2 

Pachtgegenstand 
 

1. Der verpachtete Jagdbezirk/Jagdbogen wird wie folgt beschrieben: 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
Der dem Vertrag beiliegende Lageplan ist Bestandteil dieses Vertrages und in der dem 
Vertrag beigefügten Fassung wirksam. Macht ein Vertragspartner während der Laufzeit des 
Vertrages einen Nachbesserungsbedarf am Lageplan geltend, so sind sich die 
Vertragspartner einig, dass der geltend gemachte Grund für eine Nachbesserung keinen die 
Nichtigkeit des Vertrags nach sich ziehender Formfehler darstellt. 
 



2. Ist die Grenze des Jagdbezirks/Jagdbogens eine Straße, ein Waldweg oder ein 
Wirtschaftsweg, so gilt jeweils deren Mitte als Grenze. Etwas anderes gilt, wenn die Straßen- 
oder Wegefläche ausdrücklich in den Jagdbezirk/Jagdbogen einbezogen ist. 
 
3. Gesamtgröße (Bruttojagdfläche)   ...............ha 
 
4. Befriedete Flächen (§§ 13, 14 JWMG) und andere Flächen, auf denen die Jagd nicht 
ausgeübt werden darf (§ 40 JWMG)  ...............ha 
 
5. Bejagbare Fläche (Nettojagdfläche) somit  ...............ha 
Diese Fläche gliedert sich in ca. ..................... ha Waldfläche, ca. ............... ha Feldfläche 
und ca. ............ ha Gewässerfläche. 
 
6. Verändert sich die bejagbare Fläche nach § 2 Nr. 5 dieses Vertrags um mehr als 10 %, 
kann eine entsprechende Anpassung des Vertrags frühestens zu Beginn des nächsten 
Jagdjahres vereinbart werden. 
 
 

§ 3 
Veränderung des Pachtgegenstands 

durch Abrundungen 
 

1. Eine Änderung des Pachtgegenstands durch Abrundungen (Angliederung, Abtrennung 
oder Tausch) nach § 12 Abs. 2 JWMG während der Dauer des Jagdpachtvertrags ist nur mit 
Zustimmung des Pächters möglich (§ 12 Abs. 6 JWMG). 
 
2. Stimmt der Pächter einer Abrundung nach § 12 Abs. 2 JWMG zu, verändert sich der 
Pachtgegenstand entsprechend der genehmigten Abrundung. 
 
3. Die Jagdpacht ermäßigt oder erhöht sich entsprechend der Größe der Abrundung. 
 
 

§ 4 
Pachtzeit 

 
Die Pachtzeit beginnt am 01.04.2022 und endet am 31.03.2031. 
 
 

§ 5 
Jagdpacht 

 
1. Die jährliche Jagdpacht für den Jagdbogen mit einer Gesamtgröße von ..... ha beträgt 
............... Euro (in Worten ........................ Euro) zuzüglich der gesetzlich geschuldeten 
Umsatzsteuer von derzeit 19 %, sofern die obersten Finanzbehörden des Bundes und der 
Länder dieses Rechtsgeschäft der Umsatzsteuer unterwerfen sollten. Der Pächter hat ab 
dem von der Finanzverwaltung jeweils bestimmten Termin zuzüglich zur jährlichen 
Jagdpacht nach Satz 1 die gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer zu entrichten. Dies gilt auch 
dann, wenn das für den Verpächter zuständige Finanzamt die Umsatzsteuer ihm gegenüber 
per Bescheid festsetzt. Insoweit kann auch eine rückwirkende Inrechnungstellung erfolgen. 
 
2. Die Jagdpacht ist jährlich im Voraus bis zum 3. Werktag eines jeden Jagdpachtjahres vom 
Pächter kostenfrei an die Gemeinde Allensbach IBAN DE84 6905 1410 0007 1003 99 bei 
der Bezirkssparkasse Reichenau zu entrichten. 
 



3. Kommt der Pächter mit der Zahlung der Jagdpacht in Verzug, so ist diese Geldschuld 
während des Verzugs mit jährlich 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 247 
BGB zu verzinsen. 
 
 

§ 6 
Preisgleitklausel 

 
Die Vertragsparteien erklären sich bereit, alle 3 Jahre, und zwar erstmals am 01.04.2025, die 
Höhe der Jagdpacht neu verhandeln. Wenn sich der Lebenshaltungsindex der privaten 
Haushalte, ermittelt durch das Statistische Bundesamt (Verbraucherpreisindex), um mehr als 
10% gegenüber der letzten Überprüfung verändert hat, ist eine Anpassung in Form eines 
Nachtrags einvernehmlich zu vereinbaren.. 
 
 

§ 7 
Beteiligung Dritter an der Jagdausübung 

 
1. Der Pächter darf höchstens 3 unentgeltliche Jagderlaubnisscheine ausgeben. Dabei 
zählen die für bestätigte Jagdaufseher erteilten Erlaubnisscheine nicht mit. 
 
2. Der Pächter hat dem Verpächter die Erteilung von Jagderlaubnisscheinen und die 
Bestellung von anerkannten Wildtierschützern unter Nennung der betreffenden Person 
anzuzeigen; der Verpächter kann innerhalb eines Monats nach Zugang der Anzeige 
Einwendungen erheben. In diesem Fall ist der Pächter verpflichtet, den Jagderlaubnisschein 
bzw. die Bestellung des anerkannten Wildtierschützers zu widerrufen.Die Gemeinde wird die 
Vertreter des BLHV über die ausgegebenen Erlaubnisscheine unterrichten. 
 
3. Die Unter- oder Weiterverpachtung oder sonstige Überlassung sind nur mit Zustimmung 
des Verpächters zulässig. 
 
4. Die jeweilige Jagderlaubnis bedarf der Schriftform. Sie ist nur gültig, wenn sie – auch bei 
regionaler Aufteilung der Jagd unter den Mitpächtern – von allen Mitpächtern unterschrieben 
ist. Gegenseitige Bevollmächtigung ist zulässig. Die Bevollmächtigung ist dem Verpächter 
mitzuteilen. 
 
5. Diese Regelungen gelten nicht für die Erlaubnis von Einzelabschüssen und für die 
Teilnehmer an Treib-, Drück- und sonstigen Gesellschaftsjagden. 
 
6. Dem jeweiligen Revierförster der Gemeinde ist auf Verlangen eine Möglichkeit zur 
Jagdausübung einzuräumen. 
 
 

§ 8 Wildschadensersatz 
 

Der Pächter hat für den innerhalb seines Jagdbogens entstehenden Wildschaden 
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen vollen Ersatz zu leisten. § 54 Abs. 3 JWMG 
bleibt unberührt. 
 
 

§ 9 
Mitwirkung bei Regelungen zum Abschuss von Wildtieren 

 
1. Pächter und Verpächter verpflichten sich, eine Zielvereinbarung über den Abschuss von 
Rehwild im Pachtgebiet zu treffen (vgl. § 34 Abs. 2 Satz 1 JWMG). 
 



2. Abschusspläne werden nur noch unter den Voraussetzungen des § 35 JWMG festgesetzt. 
 
3. Die nach § 35 Abs. 6 JWMG zu führende Streckenliste ist dem Verpächter halbjährlich 
vorzulegen, wenn erhöhte Wildschäden auf die Nichteinhaltung der Zielvereinbarung 
hindeuten. 
 

 
 

§ 10 
Wildschadensverhütung im Wald 

 
Der Verpächter ist befugt, die erforderlichen Maßnahmen der Wildschadensverhütung nach 
billigem Ermessen zu treffen. Er wird den Pächter rechtzeitig vorher, soweit die Maßnahmen 
nicht unaufschiebbar sind, informieren und Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Der 
Pächter ist verpflichtet, die Kosten dieser Maßnahmen im Wald zu zwei Dritteln zu tragen. 

 
Der Verpächter stellt dem Pächter am Ende jeden Pachtjahres die entstandenen Kosten 
zuzüglich der unter den Voraussetzungen des § 5 Nr.1 zu entrichtenden Umsatzsteuer in 
Rechnung. Der Pächter ist verpflichtet, den Kostenbetrag innerhalb von 21 Tagen nach 
Rechnungsstellung auf das in § 5 dieses Vertrags angegebene Konto einzuzahlen. Im 
Übrigen gilt § 5 entsprechend. 
 
2. Der Verpächter wird dem Pächter im Rahmen des Zumutbaren Gelegenheit geben, 
erforderliche Wildschadensverhütungsmaßnahmen selbst entsprechend den fachlichen 
Weisungen des Verpächters beziehungsweise dessen Beauftragten auszuführen. Deren 
Kosten werden auf den nach Nr. 1 zu zahlenden Betrag angerechnet. 
 
3. Der Pächter verpflichtet sich, alles zu tun, um die im Bereich des Jagdbogens 
vorhandenen und neu entstehenden eingezäunten Kulturen laufend von 
schadensverursachendem Wild freizuhalten. Wird solches Wild innerhalb der Zäune 
festgestellt, hat der Pächter unverzüglich für die Entfernung des Wildes zu sorgen. Nach 
Ablauf einer vom Verpächter gesetzten Frist hat dieser das Recht, auf Kosten des Pächters 
das Austreiben des Wildes zu veranlassen. Das Recht auf Ersatz entstandenen Schadens 
bleibt unberührt. 
 
 

§ 11 
Pflicht zur Teilnahme an Drückjagden 

auf Schwarzwild 
 

Der Pächter verpflichtet sich, mit seiner Jagdfläche an gemeinsamen Drückjagden auf 
Schwarzwild teilzunehmen. Die Notwendigkeit zur Durchführung solcher Drückjagden wird 
von der unteren Jagdbehörde nach Prüfung der Höhe der Schwarzwildpopulation und der 
Schwarzwildschäden festgestellt. Die untere Jagdbehörde kann die Koordination dieser 
gemeinsamen Bejagung an Dritte delegieren (z.B. Kreisjägervereinigung, untere 
Forstbehörde, etc.). 
 
 

§ 12 
Kündigung des Vertrags 

 
1. Der Verpächter kann den Jagdpachtvertrag vor Ablauf der Pachtzeit aus wichtigem Grund 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere 
dann vor, wenn 
a) der Pächter nach § 66 JWMG oder §§ 292 bis 294 des Strafgesetzbuches rechtskräftig 
verurteilt worden ist, 



 
b) dem Pächter nach § 69 JWMG die Ausübung der Jagd rechtskräftig verboten worden ist,  
 
c) der Pächter schwer gegen gesetzliche Bestimmungen über die Ausübung der Jagd 
verstößt, 
 
d) der Pächter trotz einmaliger Abmahnung des Verpächters wiederholt gegen 
Bestimmungen dieses Vertrags verstößt, 
 
e) der Pächter mit der Bezahlung der Jagdpacht (einschließlich gesetzlich geschuldeter 
Umsatzsteuer) nach vorheriger Zahlungsaufforderung oder in Rechnung gestellter 
Wildschadensverhütungskosten länger als 3 Monate im Verzug ist, oder 
 
f) über das Vermögen des Pächters ein Insolvenzverfahren eröffnet oder dieses mangels 
Masse abgewiesen wurde. 
 
2. Der Verpächter kann den Jagdpachtvertrag gegenüber dem Pächter, nach Maßgabe des 
§ 584 BGB, mit halbjähriger Frist auf das Ende des Pachtjahres kündigen, wenn 
 
a) der Pächter wiederholt oder gröblich gegen eine Zielvereinbarung über den Abschuss von 
Rehwild verstößt, 
 
b) der Pächter einen festgesetzten Abschussplan oder Anordnungen über die Verringerung 
des Wildbestands wiederholt oder gröblich nicht erfüllt oder 
 
c) der Pächter wiederholt oder gröblich gegen Rechtsvorschriften, behördliche Anordnungen 
oder Vorgaben des Jagdpachtvertrags zur Fütterung oder Kirrung verstößt. 
 
3. Im Falle der Kündigung nach den Nrn. 1 und 2 hat der Pächter die Kosten einer erneuten 
Verpachtung zu tragen. Der Pächter ist außerdem verpflichtet, die Jagdpacht (einschließlich 
gesetzlich geschuldeter Umsatzsteuer) samt etwaiger Verzugszinsen, in Rechnung gestellter 
Wildschadensverhütungskosten und vertraglich vereinbarter oder rechtskräftig festgestellter 
Wildschadensersätze, nach Maßgabe des § 21 Absatz 2 Satz 3 JWMG, weiter zu bezahlen. 
Für Mitpächter gilt § 22 JWMG. 
 
4. Wird die Jagdausübung durch Rechtsverordnung oder Satzung gemäß § 32 Abs.5 
Landeswaldgesetz oder § 33 Abs.3 Landeswaldgesetz i.d.F. vom 21. Juni 2019 (GBl. S. 161, 
162) auf ganzer oder einem Teil der Fläche des Jagdbezirks/Jagdbogens beschränkt, so 
sind beide Vertragsparteien berechtigt, den Jagdpachtvertrag unverzüglich auf das Ende des 
Pachtjahres zu kündigen, in dem die Verordnung oder Satzung in Kraft tritt. 
 
5. Die Möglichkeit beider Vertragsparteien, den Jagdpachtvertrag unter den 
Voraussetzungen des § 313 BGB wegen Störung der Geschäftsgrundlage oder aufgrund § 
314 BGB aus wichtigem Grund kündigen zu können, bleibt unberührt. 
 
6. Im Falle der Insolvenz finden die §§ 108 ff. der Insolvenzordnung entsprechende 
Anwendung. 
 
 

§ 13 
Tod des Pächters 

 
Beim Tode des Pächters erlischt der Jagdpachtvertrag; § 23 JWMG findet keine Anwendung. 
Für Mitpächter gilt § 22 JWMG. 

§ 14 
Mehrheit von Pächtern 



 
Sind am Jagdpachtvertrag, der aufgrund gesetzlicher oder vorstehender Bestimmungen im 
Verhältnis zu einem Pächter gekündigt oder erloschen ist, mehrere Mitpächter beteiligt, so 
kann der Verpächter den Jagdpachtvertrag auch gegenüber den übrigen Mitpächtern zum 
Ende des Jagdjahres kündigen. Ist der Jagdpachtvertrag noch nicht aufgehoben oder 
erloschen, so kann die Kündigung gegenüber den Mitpächtern frühestens zu dem Zeitpunkt 
erfolgen, zu dem die Verpflichtungen des ausgeschiedenen Mitpächters erlöschen. In 
diesem Fall muss die Kündigung unverzüglich erfolgen, nachdem der Vertrag im Verhältnis 
zu dem ausscheidenden Mitpächter gekündigt oder erloschen ist. 
 
 

§ 15 
Schriftform 

 
1. Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform. Dasselbe gilt für 
Erklärungen, Zustimmungen, Genehmigungen u.ä., die innerhalb des Pachtverhältnisses 
abgegeben oder erteilt werden. 
 
2. Soweit dieser Vertrag keine abweichenden Regelungen enthält, gelten ergänzend die 
gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere die einschlägigen jagdrechtlichen Vorschriften 
sowie die Bestimmungen des BGB über Pacht und Miete. 
 

§ 16 
Salvatorische Klausel 

 
Sollten Bestimmungen dieses Vertrages rechtsunwirksam sein oder werden, so wird der 
Bestand des Vertrages im Übrigen davon nicht berührt. Die Vertragsparteien verpflichten 
sich, unwirksame Bestimmungen durch ihrem Sinn entsprechende rechtswirksame 
Bestimmungen zu ersetzen. 
 
 
Ort ................................................   Datum ............................ 
 
Verpächter ...................................... Pächter .......................... 
 
 
Vorstehender Vertrag ist gemäß § 18 Satz 1 JWMG angezeigt worden. Beanstandungen 
werden – laut Anlage – nicht erhoben. 
 
Ort ................................................ Datum ............................ 
 
Untere Jagdbehörde 
 
 
 








